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3. Vorbericht Haushalt 2023 
 
Das Ministerium des Inneren hat die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der 
Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung ver-
ordnet. 
 
(KomHVO vom 01.01.2016) 
 
Gemäß § 16 Abs. 1 GKG-LSA in Verbindung mit § 101 Abs. 3 KVG LSA gelten die Vorschriften 
der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, 
Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der dop-
pelten Buchführung für Zweckverbände entsprechend.  
 
Der Zweckverband hat daher seit dem 01.01.2013 die kameralistische Haushaltsführung auf 
die gemäß Gemeindehaushaltsverordnung geltende Doppik umgestellt. 
 
Seit 2015 wird die Software zur Haushaltsplanung und -überwachung der Stadt Bitterfeld-Wol-
fen genutzt. Im Rahmen dieser Nutzungsvereinbarung wird der Zweckverband durch die Stadt 
Bitterfeld-Wolfen auch durch Beratungen bei Fachfragen unterstützt.  
 

3.1 Statistische Angaben 
 
Verbandsmitglieder 

 
Dem im Jahre 1993 gegründeten kommunalen Zweckverband „Bergbaufolgelandschaft Goitz-
sche“ gehört neben den Kommunen Bitterfeld-Wolfen (Ortsteile Bitterfeld und Holzweißig), 
Sandersdorf-Brehna (Ortsteil Petersroda), Muldestausee (Ortsteile Friedersdorf, Mühlbeck, 
Pouch) auch der Landkreis Anhalt-Bitterfeld an. Der Verband ist ein Zweckverband im Sinne 
des § 7 GKG LSA und führt ab 2014 mit der Genehmigung der Neufassung der Verbandssat-
zung den Namen „Zweckverband Goitzsche“. Das Verbandsgebiet ist als Karte angefügt. 

 
Verbandsumlage 
 
Der Zweckverband deckt seinen Finanzbedarf nach § 13 GKG LSA. Die allgemeine Umlage 
des Zweckverbandes regelt sich wie folgt: 
 
Die Umlage des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beträgt ein Drittel der Verbandsumlage, da eine 
direkte Zuordnung zu den Umlagekriterien „Verbandsgebiet“ und „Einwohner“ nicht möglich 
ist. 
 
Die Umlage für die übrigen Verbandsmitglieder bemisst sich vorteilsangemessen nach den 
Einwohnern und idealisierter Uferlinie wie folgt: 
 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 66,9 % 
Stadt Sandersdorf-Brehna 1,2 % 
Gemeinde Muldestausee 31,9 % 

 
Die Berechnung der Umlage für das Haushaltsjahr 2023 erfolgt gemäß Anlage. 
 

3.2 Allgemeine Angaben 
 
Der Verband hat die Aufgabe, unter Berücksichtigung der Belange der Natur und des Arbeits-
marktes, die Entwicklung der Bergbaufolgelandschaften des Verbandsgebietes zu einem Tou-
rismus- und Naherholungsraum zu fördern. Schwerpunkt ist der Erhalt, die Pflege, 
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Bewirtschaftung und Instandsetzung der öffentlichen Infrastruktur im Verbandsgebiet. Die an-
stehenden Projekte sind barrierefrei umzusetzen. 
 
Der Zweckverband übernimmt folgende Aufgaben: 
 
1.1 Der Zweckverband arbeitet an einer abgestimmten öffentlichen touristischen Infrastruk-

turentwicklung des Verbandsgebietet mit. 
 
1.2 Der Zweckverband betreibt und unterhält die sich im Eigentum befindlichen Grundstü-

cke und baulichen Anlagen im öffentlichen Interesse. 
 
1.3 Der Zweckverband bewirtschaftet die öffentlichen Wege/Uferwege – soweit durch die 

Mitglieder übergeben und durch die Verbandsversammlung mehrheitlich angenommen 
– und ist zuständig für deren Verkehrssicherung und Unterhaltung. Der Zweckverband 
kann diesbezügliche Dienstleistungen für Dritte erbringen. 

 
1.4 Der Zweckverband übernimmt und unterhält die touristische Ausschilderung für das 

Verbandsgebiet. 
 
1.5 Der Zweckverband übernimmt und bewirtschaftet den sich in seinem Eigentum befind-

lichen öffentlichen Parkraum im Verbandsgebiet. Über gesonderte Vereinbarung kann 
weiterer Parkraum bewirtschaftet werden. 

 
1.6 Der Zweckverband hat die Aufgabe der Akquirierung erforderlicher finanzieller Mittel 

zur Vorbereitung und Umsetzung der Vorhaben und Aufgaben. Er wird hierzu alle Mög-
lichkeiten der Landes-, Bundes- und EU-Förderungen ausschöpfen. 

3.3 Aktuelle Rahmenbedingungen und Haushaltssituation 
 
Die Haushaltssituation des Zweckverbandes Goitzsche im Jahr 2022 war sehr angespannt. 
Bereits zum 01.01.2022 betrug der Kontostand -101.962,06 € und die Kommunen wurden aus 
diesem Grund aufgefordert, die Verbandsumlage nicht wie üblich in Raten, sondern zu Jah-
resbeginn bereits in voller Höhe zu zahlen. Das Landesverwaltungsamt als Kommunalauf-
sichtsbehörde des Zweckverbandes verzichtete zwar gemäß Schreiben vom 15.02.2022 auf 
die Beanstandung der Haushaltssatzung 2022. Das Schreiben beinhaltete jedoch zurecht eine 
Vielzahl von Empfehlungen und Hinweisen hinsichtlich der Haushaltssatzung 2022. Der Vor-
bericht bildete wichtige Sachverhalte nicht oder nicht ausreichend ab. Außerdem verwies das 
Landesverwaltungsamt auf die bedenkliche wirtschaftliche Situation des Zweckverbandes Go-
itzsche und hier maßgeblich in Bezug auf die zu tilgenden Kredite aus den Jahren 2013 und 
2017. 
Ab der Jahresmitte kam es dann tatsächlich zu akuten Liquiditätsproblemen, da keine umfas-
sende und vorausschauende Finanzplanung vorgenommen wurde, um die Aufgabenerfüllung 
unter Berücksichtigung der Aufwands- und Auszahlungsentwicklung und den Möglichkeiten 
der Finanzmittelbeschaffung zu gewährleisten. Im ersten Halbjahr 2022 wurde versäumt, dies 
über einen Nachtragshaushalt zu korrigieren. Die Erträge reichten nicht aus, um die Aufwen-
dungen zu decken. Die stetige Erfüllung der Aufgaben war gefährdet. Erst mit Eintritt der ers-
ten Liquiditätsprobleme im Juli 2022 wurde nachgesteuert und am 01.11.2022 eine entspre-
chende Nachtragshaushaltssatzung inklusive Nachtragshaushaltsplan beschlossen, welche 
mit Schreiben vom 14.11.2022 durch das Landeverwaltungsamt zum Vollzug freigegeben 
wurde. Eine in diesem Rahmen geplante und umgesetzte Umlageerhöhung, sowie die Aus-
setzung von Kreditraten und die Erhöhung des Liquiditätskreditrahmens konnten letztendlich 
die Zahlungsfähigkeit des Zweckverbandes wiederherstellen und es kam nur zu kurzen Zah-
lungsaufschüben bei den Verbindlichkeiten.  
 
Aufgrund der Liquiditätsprobleme wurde dem Zweckverband Goitzsche mit Schreiben des 
Landesverwaltungsamtes vom 05.09.2022 auch die Erarbeitung eines Haushaltskonsolidie-
rungskonzeptes im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung 2022 auferlegt. Aus Zeitgründen 
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bat der Zweckverband das Landesverwaltungsamt um Aufschub und die Möglichkeit, das 
Haushaltkonsolidierungskonzept zum Nachtragshaushalt 2022 erst mit der Haushaltsplanung 
2023 einreichen zu dürfen. Dies wurde so umgesetzt. Es liegt als Anlage bei und soll in der 
Verbandsversammlung am 16.12.2022 separat beschlossen werden.  
 
Auch für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Anpassung der Verbandsumlage unabdingbar. Die 
Umlage stellt die größte Einnahmequelle des Zweckverbandes dar und ist von wesentlicher 
Bedeutung hinsichtlich der stetig zu erfüllenden Aufgaben des Zweckverbandes Goitzsche. 
Seit 2013 erfolgte keine Anpassung an nachweislich steigende Preise in sämtlichen Berei-
chen. Zunächst wurden zur Kompensation vorhandene Rücklagen aus Überschüssen des or-
dentlichen Ergebnisses aufgebraucht. Im September 2020 kam es dann zur Sprengung des 
Kassenautomaten am Parkplatz Pegelturm, welcher die zweitgrößte Einnahmequelle des 
Zweckverbandes Goitzsche darstellt. Dies führte zu Einnahmeverlusten in 6-stelliger Höhe, 
die nicht durch andere Einnahmen kompensiert werden konnten. Die Rücklagen waren aufge-
braucht und in Verbindung mit erhöhten Ausgaben im ersten Halbjahr 2022, für die versäumt 
wurde rechtzeitig einen Nachtragshaushalt aufzustellen, kam es zu den bereits beschriebenen 
Liquiditätsproblemen. Regelmäßige Einnahmen mit dem neu errichteten Kassenautomaten 
wurden erst wieder ab März 2022 erzielt.  
 
Im Rahmen der Liquiditätsdebatte mit den Mitgliedskommunen des Zweckverbandes wurde 
auch das Thema „Auflösung des Zweckverbandes bzw. Austritt einzelner Verbandskommu-
nen“ zum wiederholten Male diskutiert. Die Stadt Bitterfeld-Wolfen plant einen Austritt zum 
31.12.2023. Ob und wann es dazu kommt, entscheiden die entsprechenden Austritts- und 
Auseinandersetzungsverhandlungen. Demzufolge unterliegt die mittelfristige Haushaltspla-
nung entsprechenden Vakanzen und für die Haushaltskonsolidierung wird zunächst nur das 
Haushaltsjahr 2023 betrachtet. Erst wenn Klarheit zur Zukunft des Zweckverbandes Goitzsche 
herrscht, können Haushaltsplanung (insbesondere Investitionsplanung) und Konsolidierung 
für die nächsten Jahre solide und nachhaltig geplant werden. 
 
Alle Aufwendungen und Erträge des Verbandes wurden nach derzeitigem Kenntnisstand wirt-
schaftlich, sparsam und realitätsnah prognostiziert. Im Rahmen einer ersten Haushaltsbespre-
chung zum 1. Haushaltsentwurf 2023 wurde die Planung in der Verbandsversammlung am 
01.11.2022 diskutiert. Der daraus entstandene 2. Entwurf ergibt einen Umlagebedarf in Höhe 
von 349.000 €. 
 

3.4 Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2021 
 
Die letzte durch das Rechnungsprüfungsamt abgeschlossene Jahresrechnung ist aus dem 
Jahr 2014. Der damalige Geschäftsführer wurde entlastet. 2015 ist derzeit in Prüfung. Der 
Bericht liegt noch nicht vor.  
Die Darstellungen aus der Finanzwirtschaft 2021 sind daher als vorläufig zu betrachten. Än-
derungen sind wahrscheinlich. Die Ergebnisse der Jahresrechnung 2021 wurden mit Stand 
04.05.2022 ermittelt und dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zur 
Prüfung übersendet. Die Finanzrechnung schließt voraussichtlich mit einem Saldo aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 26.644,26 € und einem Saldo aus Investitionstä-
tigkeit in Höhe von -13.814,65 € ab.  
 

4. Haushalt 2023 

4.1 Gliederung des Haushaltes und Deckungskreise 
 
Da der Zweckverband Goitzsche seit 2014 für die Objekte 
 
− Parkplatz am Pegelturm, 
− Pegelturm mit Seebrücke,  
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− Teilstück des Rundweges vom Pegelturm bis Mühlbeck und 
− Parkplatz in Mühlbeck 
 
einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) führt, wird der Haushalt in diesen Bereichen nach Ab-
stimmung mit dem Finanzamt in 80 % Verwaltung und 20 % BgA gesplittet. 
 
Ab 2015 wurden mit Freigabe durch das statistische Landesamt und in Zusammenarbeit mit 
der Stadt Bitterfeld-Wolfen gemäß Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt (Stand 
01.10.2015) folgende Produkte eingeführt. 
 
Produkt 11.10.00 Allgemeine Verwaltung 
Produkt 54.10.01 Verwaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gebäuden – Allgemeiner 

Teil 
Produkt 54.10.02 Verwaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gebäuden – Betrieb ge-

werblicher Art 
Produkt 61.10.00 Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Die Splittung im Verhältnis 80/20 bedeutet, dass Kosten die sowohl die Verwaltung als auch 
den BgA des Zweckverbandes Goitzsche betreffen, zu 80 % in das jeweilige Produkt der Ver-
waltung (11.10.00, 54.10.01 oder 61.10.00) gebucht und zu 20 % in das Produkt des BgA 
(54.10.02) gebucht werden. Kosten, die ausschließlich den BgA betreffen, werden zu 100 % 
in das Produkt des BgA gebucht (z. B. Elektroenergie am Parkplatz Pegelturm oder Einzah-
lungen von Benutzerentgelten des Parkplatzes Pegelturm). 
 
Zu jedem Produkt wurden außerdem entsprechende Untersachkonten gebildet, in welchen die 
Aufwendungen und Erträge je nach Kostenart zugeordnet werden. Beispielsweise wird Büro-
material für die Geschäftsstelle des Zweckverbandes geplant. 80 % der Kosten werden wie 
folgt geplant: 
 
Produkt 11.10.00 Allgemeine Verwaltung 
Untersachkonto 54310.40001 Bürokosten 

 
Die weiteren 20 % werden dann folgendermaßen geplant: 
Produkt 54.10.02 Verwaltung von Straßen, 

Wegen, Plätzen und Gebäu-
den - BgA 

Untersachkonto 54310.40006 Bürokosten BgA 
 
Gemäß § 16 der KomHVO LSA gilt, dass Erträge des Ergebnisplanes insgesamt zur Deckung 
der Aufwendungen des Ergebnisplanes und die Einzahlungen des Finanzplanes insgesamt 
zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes dienen. Laut § 18 Abs. 1 der KomHVO LSA 
sind sämtliche Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, solange 
sich dadurch nicht das ordentliche Ergebnis verschlechtern. Das heißt, die Gesamtsumme des 
Budgets darf nicht überschritten werden. Der Zweckverband Goitzsche hat demzufolge De-
ckungskreise  
 
a) für die im Produkt 11.10.00 (Verwaltung) ausgewiesenen Ausgaben und Aufwendungen 

laufender Verwaltungstätigkeit, 
b) für die im Produkt 54.10.01 (Verwaltung) geplanten Ausgaben und Aufwendungen laufen-

der Verwaltungstätigkeit, 
c) für die im Produkt 54.10.02 (BgA) ausgewiesenen Ausgaben und Aufwendungen laufender 

Verwaltungstätigkeit, 
d) für die im Produkt 61.20.00 ausgewiesenen Zinsaufwendungen und Tilgungsraten für Fi-

nanzierungstätigkeit sowie 
e) für die Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, und hier jeweils einen Deckungskreis für 

das Produkt 11.10.00 (Verwaltung) und einen Deckungskreis für das Produkt 54.10.02 
(BgA) 
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gebildet. 
 

4.2 Ergebnishaushalt 
 

Übersicht über den Ergebnishaushalt 2023 
Ordentliche Erträge 549.600 € 
Ordentliche Aufwendungen 499.100 € 
Ordentliches Ergebnis 50.500 € 
Außerordentliche Erträge 0 € 
Außerordentliche Aufwendungen 0 € 
Jahresergebnis 50.500 € 

 
 
Ordentliche Erträge (549.600 €) 
 

 
 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (349.000 €) 
 
Die vom Zweckverband Goitzsche zu erhebende Umlage der Mitgliedsgemeinden ist von 
grundlegender Bedeutung für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes. Sie beträgt 
349.000 € und stellt mit 63 % den größten Anteil an den ordentlichen Erträgen dar. Sie fällt um 
124.000 € höher aus als in den vergangenen Haushaltsjahren bis einschließlich 2013. Eine 
Anpassung der Umlage war und ist für die weitere Haushaltsgestaltung und -konsolidierung, 
die dauernde Leistungsfähigkeit und ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung des Zweckverban-
des unvermeidlich. 
 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (105.100 €) 
 
Der Zweckverband Goitzsche bewirtschaftet 2 Parkplätze am Pegelturm an der B100 sowie 
im Ortsteil Mühlbeck der Gemeinde Muldestausee. Dies ist neben der Umlage die wichtigste 
Einnahmequelle des Zweckverbandes, was die Abhängigkeit von der Funktionstüchtigkeit der 
Kassenautomaten verdeutlicht. Die hier zu erwartenden Einnahmen sind Teil der im Unter-
sachkonto 43210.0001 veranschlagten Erträge. Weiterhin enthalten sind die Nutzungsgebüh-
ren im Rahmen des alljährlich stattfindenden Festivals „Sputnik Springbreak“, welches die Ver-
anstalter gemäß eines mit dem Zweckverband Goitzsche geschlossenen Vertrages an den 
Zweckverband zahlen. 
 

63%
19%

1% 17%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

privatrechtliche Leistungsentgelte sonstige ordentliche Erträge
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Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2023 des Zweckverbandes Goitzsche belaufen sich 
somit auf 549.600 €. 
 
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen (300 €) 
 
Der hier aufgeführte Planansatz bezieht sich auf die Einnahmen des aktuell verpachteten 
Grundstücks neben dem Parkplatz Pegelturm. Pro Pachtjahr fallen hier 300 € an. 
 
Sonstige ordentliche Erträge (95.200 €) 
 
Da für einen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind, sind ent-
sprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden. Diese Son-
derposten entsprechen ebenfalls dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter. Die 
Summe der für das Haushaltsjahr 2023 aus Zuschüssen ausgewiesenen Auflösungserträge 
aus Sonderposten beläuft sich auf 93.700 €. Zum anderen fällt hierunter die Erstattung der 
Umsatzsteuervorauszahlung i. H. v. 1.500 €. 
 
 
Ordentliche Aufwendungen (499.100 €) 
 

 
 
Personalaufwendungen (199.100 €) 
 
Die Summe der in den entsprechenden Produkten und Untersachkonten veranschlagten Per-
sonal- sowie Versorgungaufwendungen beläuft sich auf 199.100 €. Dies entspricht einem 
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Anteil von rund 38 % der ordentlichen Aufwendungen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 
steigen die angesetzten Personal- sowie Versorgungsaufwendungen aufgrund einer voraus-
sichtlich eintretenden und nicht beeinflussbaren Tariferhöhung um 22.200 €.  
 

 
 
 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (116.600 €) 
 
Unter diese Position fallen sämtliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke sowie 
baulichen Anlagen (6.500 €), die Aufwendungen für die Büromiete sowie die Miete der Werk-
statt/Außengarage (4.200 €), Aufwendungen für Leasing der Fahrzeuge des Zweckverbandes 
(17.300 €), Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
(36.100 €) sowie Aufwendungen zur Unterhaltung der Fahrzeuge wie z. B. Benzin, Hauptun-
tersuchungen sowie eventuell anfallende Reparaturen (10.000 €). Weiterhin beinhaltet diese 
Position kleinere Ersatzanschaffungen sowie Arbeits- und Schutzbekleidung für den Außen-
dienst (600 €), Fortbildungskosten (1.900 €) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistun-
gen (39.500 €), welche im Rahmen von EDV-Diensten, Kontoführungsentgelten oder der Soft-
warebetreuung anfallen. Dieser Planansatz für sonstige Dienstleistungen ist im Vergleich zum 
Haushaltsjahr 2022 um 29.800 € gestiegen. Die nicht unerhebliche Steigerung der Ansätze im 
Vergleich zu vergangenen Jahren lässt sich damit begründen, dass die Ansätze in diesen ver-
gangenen Haushaltsjahren nicht oder aber in anderen Untersachkonten geplant wurden. Die 
ausgewiesenen Ansätze werden für die Prüfungen von 3 Jahresabschlüssen (2015, 2016, 
2017) durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld benötigt. Weiterhin 
fallen unter diesen Planansatz die Kosten für die Nutzungsgebühr des Buchhaltungspro-
gramms, für die Lohnabrechnungen (Vertrag mit Stadt Bitterfeld-Wolfen) sowie Kosten für Be-
reitstellung der Website des Zweckverbandes Goitzsche (Domain). Auch die Planansätze für 
Repräsentationskosten fallen unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (200 €). Sie 
fallen entsprechend geringer als im Haushaltsjahr 2022 aus, da aufgrund der finanziellen Lage 
des Zweckverbandes Goitzsche auf die jährlich gezahlte Spende anlässlich des Goitzsche 
Marathons i. H. v. 1.500 € verzichtet werden muss. Die nunmehr hier veranschlagten 200 € 
werden für Bewirtung während der Verbandsversammlungen benötigt. 
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen (84.600 €) 
 
Diese Position beinhaltet unter anderem Aufwendungen für die ehrenamtliche und sonstige 
Tätigkeit der Verbandsmitglieder. Hier werden 1.500 € für die Zahlung der Aufwandsentschä-
digung für die Mitglieder der Verbandsversammlung eingeplant. Pro Verbandsversammlung 
erhält jedes Verbandsmitglied eine Entschädigung i. H. v. 30 € gemäß Satzung. Für das Jahr 
2023 sind 5 Verbandsversammlungen unter Berücksichtigung einer vollständigen Teilnahme 
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von 10 Mitgliedern geplant. Ein weiterer Posten ist der Mitgliedsbeitrag für den Verein Blaues 
Band e. V. (300 €). 
 
Weiterhin fallen unter diesen Posten sämtliche Geschäftsaufwendungen des Zweckverban-
des, wie etwa Bürokosten (1.400 €), Kosten für öffentliche Bekanntmachungen (2.500 €), 
Post-  und Fernmeldegebühren (1.300 €), und Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (500 €). Der 
Planansatz für öffentliche Bekanntmachungen verringert sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 
2022 um 16.000 €. Die vergleichsweisen hohen Aufwendungen für öffentliche Bekanntma-
chungen im Haushaltsjahr 2022 wurden mit dem Nachtragshaushalt 2022 beschlossen und 
entstanden durch die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen des Zweckverbandes Go-
itzsche in Amtsblättern. Derartige Veröffentlichungen fallen im Haushaltsjahr 2023 nicht an 
bzw. würden im Rahmen kostengünstigerer Varianten vollzogen werden. Ein weiterer Planan-
satz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betrifft Sachverständigen-, Gerichts- und ähn-
lichen Kosten, der mit 51.200 € um 12.900 € höher ausfällt als im Haushaltsjahr 2022. Insbe-
sondere die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei) fallen im 
Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um 22.000 € höher aus. Dies ist auf die im Jahr 2023 an-
stehenden Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen (TÜV) des Pegel-
turms, der zugehörigen Seebrücke und der Fußgängerbrücke „Graben 5“ am Goitzsche-Rund-
weg zurückzuführen. 
 
Für das Jahr 2023 wurde außerdem ein Planansatz von 25.900 € für Steuern, Versicherungen 
und Schadensfälle gebildet.  
 
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (6.200 €) 
 
Unter diesen Punkt fallen die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite des Zweckverban-
des (5.500 €) sowie die geplanten Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit (700 €).  

 
Bilanzielle Abschreibungen (92.600 €) 
 
Im Jahr 2023 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 92.600 €. Die Planung 
erfolgte anhand der aktuell in der Anlagenbuchhaltung für 2023 ermittelten Werte. Zweck der 
planmäßigen Abschreibungen ist es, die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermö-
gensgegenstände periodengerecht auf die Haushaltsjahre zu verteilen, in denen der Vermö-
gensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die planmäßige Abschreibung erfolgt linear und 
fließt als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein. Es handelt sich dabei um Aufwand, der nicht 
zahlungswirksam wird. 
 
Somit ergibt sich ein Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendun-
gen i. H. v. 50.500 €, welcher auch gleichzeitig das Jahresergebnis darstellt, da für das Jahr 
2023 keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen geplant sind. 
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4.3 Finanzhaushalt 
 
Der Finanzhaushalt stellt Ein- und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions-
tätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit gegenüber. Dabei werden ausschließlich Vorfälle be-
rücksichtigt, bei denen im Haushaltsjahr tatsächlich ein Geldfluss stattfindet. Der Saldo aus 
Ein- und Auszahlungen stellt dann die Veränderung des Liquiditätsbestandes des jeweiligen 
Haushaltsjahres dar. Sämtliche zahlungsunwirksamen Vorgänge (z. B. Auflösung von Sonder-
posten, Abschreibungen) werden in der Finanzrechnung nicht berücksichtigt.  
 
Ziel ist es, einen Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, um diesen 
zur Deckung der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung der Kredite zu nutzen. Auf diese 
Weise sollen die Schulden abgebaut werden, andernfalls muss für die Tilgung der Kredite ein 
Liquiditätsdarlehen aufgenommen werden. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 
beträgt +29.400 €. Die Kredittilgungen in Höhe von 36.500,00 € werden damit anteilig gedeckt. 
In Verbindung mit der Veräußerung von Grundstücken im Wert von ca. 14.000 € können die 
Tilgungsleistungen ohne zusätzliche Finanzierung über einen Liquiditätskredit erbracht wer-
den. 
 

Überblick über den Finanzhaushalt 2023 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 455.900 € 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 426.500 € 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit +29.400 € 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 14.000 € 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.000 € 
Saldo aus Investitionstätigkeit +12.000 € 
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag +41.400 € 
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 36.500 € 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit -36.500 € 
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr +4.900 € 

4.3.1 Investitionen 
 
Aktuell wird investiv lediglich das Nachrüsten von Zeitschaltuhren in sieben Stromkästen zu je 
250 € geplant, um bei Bedarf und weiteren Preissteigerungen für Elektroenergie zeitweise die 
Beleuchtung ausschalten zu können. 
 
Weitere Investitionstätigkeiten sind derzeit nicht geplant. Das Projekt „Umbau Pegelturm“ wird 
aufgrund der Konsolidierungserfordernisse und bis zur Klärung, wie es mit dem Zweckverband 
weiter geht, auf einen unabsehbaren Zeitpunkt verschoben. 
 

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden 

5.1 Rücklagen 
 
Der Zweckverband besitzt lediglich Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz, die in Höhe von 
676.725,37 € durch vorhandenes Infrastrukturvermögen gebildet wurden.  

5.2 Rückstellungen 
 
Gemäß § 35 KomHVO sind für Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von 
Rechtsvorschriften, die vor dem Bilanzstichtag begründet wurden und dem Grunde oder der 
Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, der zu leistende Betrag jedoch nicht unwesentlich 
ist, Rückstellungen zu bilden. Demnach bildet der Zweckverband Goitzsche eine 
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Rückstellung i. H. v. 10.000 € für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 durch das Rech-
nungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Somit wird der Aufwand dem Jahr sei-
ner Entstehung zugeordnet. Wurde die Rückstellung zu hoch gebildet oder entfällt gänzlich, 
muss sie entsprechend aufgelöst werden. Im Jahr 2023 fallen keine Rückstellungsauflösun-
gen an. 

5.3 Verbindlichkeiten 
 
Die Verbindlichkeiten setzen sich aus 3 Investitionskrediten zusammen. Die Tilgung dieser 
konnte bislang aus einem positiven Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit gewährleistet werden. Für das Haushaltsjahr 2023 wird keine Neu-
aufnahmen von Krediten geplant.  
 
Darlehen Stand 01.01.2023 Tilgung Stand 31.12.2023 
KSK 6011131415 106.388 € 10.073 € 96.315 € 
KSK 6011052400 160.064 € 22.867 € 137.197€ 
Skoda Bank  20.197 € 3.271 € 16.926 € 
Gesamt 286.649 € 36.211 € 250.438 € 

 
Der Schuldenstand per 31.12.2023 beträgt 250.438 €. 
 

5.3.1 Entwicklung des Kredites zur Liquiditätssicherung 
 
Die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites war in den letzten Jahren maßgeblich von Inves-
titionsvorhaben beeinflusst und wurde damit unregelmäßig, vor allem zum Zwecke der Vorfi-
nanzierung für Fördervorhaben, in Anspruch genommen. Erstmals im Jahr 2019 wurde ein 
Liquiditätskredit i. H. v. 600.448 € in Anspruch genommen. Die folgende Übersicht veran-
schaulicht die Folgejahre mit Planung der Liquiditätskreditinanspruchnahme bis 2026. Die Pla-
nung und Durchführung der zukünftigen Haushaltsjahre zielt darauf ab, die Kredittilgungen aus 
Überschüssen des Finanzhaushaltes zu leisten und parallel den Liquiditätskredit abzubauen. 
 

 
 
Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites 2023 wird auf 91.100 € festgesetzt. 
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Umlageberechnung Zweckverband Goitzsche 2023

Teil 1 nach Einwohnerinnen und Einwohner Ortsteile

Ortsteile in %
Landkreis Anhalt-Bitterfeld 0%
Stadt Bitterfeld-Wolfen 78,3%
Gemeinde Muldestausee 19,3%
Stadt Sandersdorf-Brehna 2,4%
Gesamt 100,0%

Stand: 31.12.2022

Teil 2 nach idealisierter Uferlinie

Anteil idealisierte 
Uferlinie Anteil in %

Landkreis Anhalt-Bitterfeld 0 0,0%
Stadt Bitterfeld-Wolfen 15 55,6%
Gemeinde Muldestausee 12 44,4%
Stadt Sandersdorf-Brehna 0 0,0%
Gesamt 27 100,0%

Umlagebedarf insgesamt 349.000,00 €

abzüglich 1/3 Landkreis i. H. v. 116.333,33 € 232.666,67 €

Teil 1 nach EW OT Teil 2 nach Uferlinie Anteil in % Anteil in €

Landkreis Anhalt-Bitterfeld 0,00% 0,00% 33,3% 116.333,33 €

Stadt Bitterfeld-Wolfen 39,20% 27,80% 66,9% 155.654,00 €

Gemeinde Muldestausee 9,70% 22,20% 31,9% 74.220,67 €

Stadt Sandersdorf-Brehna 1,20% 0,00% 1,2% 2.792,00 €

Gesamt 50,00% 50,00% 100,0% 349.000,00 €

22.748

Einwohner Ortsteile
0

17.820
4.393

535

Zweckverband Goitzsche, Anlage zum Haushalt 2023 - Umlageberechnung



bis zu 1 Jahr mehr als 1 bis zu 5 Jahre mehr als 5 Jahre

1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 
Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 
Abs. 4 Satz 3 286.649,00 250.438,00 0,00 0,00 286.649,00

3.
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur 
Sicherung der Zahlungsfähigkeit 89.900,00 84.800,00 89.900,00 0,00

4.
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nachrichtlich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, 
sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz 
auszuweisen sind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Haftfungsverhältnisse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Bürgschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Gewährverträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 ähnliche Verträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Sonstige Vorbelastungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verbindlichkeitenübersicht

Euro

davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag zu 
Beginn 2023

Gesamtbetrag 
am Ende 2023

Anlage zum Nachtragshaushalt 2022 - Verbindlichkeitenübersicht
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Darlehensverlauf (Zins- und Tilgungsplan) zum Darlehen 6011052400  
(Anhang zum Haushalt 2023, Stand 16.12.2023) 

 
 
Beginn: 01.08.2013 Summe: 343.000,00 € Laufzeit: 15 Jahre Zinssatz: 2,00%   
 
 
 

Datum Zahlung Tilgung Zinsen Kontostand Beschreibung 
31.12.2022 160.064,00 €    Auszahlung 
31.12.2022   2,000%  Sollzinssatz 
31.12.2022 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160.064,00 €  
30.07.2023  22.867,00 €   Rate 
30.07.2023     Sollzinsbindungsfrist 
30.07.2023 26.068,28 € 22.867,00 € 3.201,28 € 137.197,00 €  
01.08.2023   2,000%  Beispielhafter neuer Sollzinssatz 
30.07.2024 25.610,94 € 22.867,00 € 2.743,94 € 114.330,00 €  
30.07.2025 25.153,60 € 22.867,00 € 2.286,60 € 91.463,00 €  
30.07.2026 24.696,26 € 22.867,00 € 1.829,26 € 68.596,00 €  
30.07.2027 24.238,92 € 22.867,00 € 1.371,92 € 45.729,00 €  
30.07.2028 23.781,58 € 22.867,00 € 914,58 € 22.862,00 €  
30.07.2029 23.319,24 € 22.862,00 € 457,24 € 0,00 €  
30.07.2029 172.868,82 € 160.064,00 € 12.804,82 €  Summenzeile 
30.07.2029  7 Zahlungen   Anzahl der Zahlungen 
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Darlehensverlauf (Zins- und Tilgungsplan) zum Darlehen 6011052400  
(Anhang zum Haushalt 2023, Stand 16.12.2023) 

 
 
Darlehensvertrag vom 28.06.2022  Darlehensbeginn: 02.10.2022 Summe: 21.000,00 €   Laufzeit: 72 Monate  Zinssatz: 2,95 %   
 
 
 

Datum Zahlung in € Tilgung in € Zinsen in € Kontostand in € Beschreibung 
02.10.2022 318,60 266,96 51,64 -20.733,04  
02.11.2022 318,60 267,63 50,97 -20.465,41  
02.12.2022 318,60 268,28 50,32 -20.197,13  
02.01.2023 318,60 268,94 49,66 -19.928,19  
02.02.2023 318,60 269,61 48,99 -19.658,58  
02.03.2023 318,60 270,27 48,33 -19.388,31  
02.04.2023 318,60 270,93 47,67 -19.117,38  
02.05.2023 318,60 271,60 47,00 -18.845,78  
02.06.2023 318,60 272,27 46,33 -18.573,51  
02.07.2023 318,60 272,94 45,66 -18.300,57  
02.08.2023 318,60 273,61 44,99 -18.026,96  
02.09.2023 318,60 274,28 44,32 -17.756,68  
02.10.2023 318,60 274,95 43,65 -17.477,73  
02.11.2023 318,60 275,63 42,97 -17.202,10  
02.12.2023 318,60 276,31 42,29 -16.925,79  
02.01.2024 318,60 267,99 41,61 -16.648,80  
02.02.2024 318,60 277,67 40,93 -16.371,13  
02.03.2024 318,60 278,35 40,25 -16.092,78  
02.04.2024 318,60 278,04 39,56 -15.813,74  
02.05.2024 318,60 279,72 38,88 -15.534,02  
02.06.2024 318,60 280,41 38,19 -15.253,61  
02.07.2024 318,60 281,10 37,50 -14.972,51  
02.08.2024 318,60 281,79 36,81 -14.690,72  
02.09.2024 318,60 282,48 36,12 -14.408,24  
02.10.2024 318,60 283,18 35,42 -14.125,06  
02.11.2024 318,60 283,87 34,73 -13.841,19  
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02.12.2024 318,60 284,57 34,03 -13.556,62  
02.01.2025 318,60 285,27 33,33 -13.271,35  
02.02.2025 318,60 285,97 32,63 -12.985,38  
02.03.2025 318,60 286,67 31,93 -12.698,71  
02.04.2025 318,60 287,38 31,22 -12.411,33  
02.05.2025 318,60 288,09 30,51 -12.123,24  
02.06.2025 318,60 288,79 29,81 -11.834,45  
02.07.2025 318,60 289,50 29,10 -11.544,95  
02.08.2025 318,60 290,22 28,38 -11.254,73  
02.09.2025 318,60 290,93 27,67 -10.963,80  
02.10.2025 318,60 291,65 26,95 -10.672,15  
02.11.2025 318,60 292,36 26,24 -10.379,79  
02.12.2025 318,60 293,08 25,52 -10.086,71  
02.01.2026 318,60 293,80 24,80 -9.792,91  
02.02.2026 318,60 294,52 24,08 -9.498,39  
02.03.2026 318,60 295,25 23,35 -9.203,14  
02.04.2026 318,60 295,97 22,63 -8.907,17  
02.05.2026 318,60 296,70 21,90 -8.610,47  
02.06.2026 318,60 297,43 21,17 -8.313,04  
02.07.2026 318,60 298,16 20,44 -8.014,88  
02.08.2026 318,60 298,90 18,70 -7.715,98  
02.09.2026 318,60 299,63 18,97 -7.416,35  
02.10.2026 318,60 300,37 18,23 -7.115,98  
02.11.2026 318,60 301,11 17,49 -6.814,87  
02.12.2026 318,60 301,85 16,75 -6.513,02  
02.01.2027 318,60 302,59 16,01 -6.210,43  
02.02.2027 318,60 303,33 15,27 -5.907,10  
02.03.2027 318,60 304,08 14,52 -5.603,02  
02.04.2027 318,60 304,82 13,78 -5.298,20  
02.05.2027 318,60 305,57 13,03 -4.992,63  
02.06.2027 318,60 306,33 12,27 -4.686,30  
02.07.2027 318,60 307,08 11,52 -4.379,22  
02.08.2027 318,60 307,83 10,77 -4.071,39  
02.09.2027 318,60 308,59 10,01 -3.762,80  
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02.10.2027 318,60 309,35 9,25 -3.453,45  
02.11.2027 318,60 310,11 8,49 -3.143,34  
02.12.2027 318,60 310,87 7,73 -2.832,47  
02.01.2028 318,60 311,64 6,96 -2.520,83  
02.02.2028 318,60 312,40 6,20 -2.208,43  
02.03.2028 318,60 313,17 5,43 -1.895,26  
02.04.2028 318,60 313,94 4,66 -1.581,32  
02.05.2028 318,60 314,71 3,89 -1.266,61  
02.06.2028 318,60 315,49 3,11 -951,12  
02.07.2028 318,60 316,26 2,34 -634,86  
02.08.2028 318,60 317,04 1,56 -317,82  
02.09.2028 318,60 317,82 0,78 0,00  
 72 Zahlungen    Summenzeile 
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Darlehensverlauf (Zins- und Tilgungsplan) zum Darlehen 6011131415 
(Anhang Haushalt 2023, Stand 16.12.2022) 

 
Beginn: 01.06.2017 Summe: 150.000 € Laufzeit: 15 Jahre Zins: 1,41% 
 

Datum Zahlung Tilgung Zinsen Kontostand Beschreibung 
31.12.2022 106.388,12 €     Auszahlung 
31.12.2022   1,410%   Sollzinssatz 
31.12.2022 0,00 € 0,00 € 0,00 € 106.388,12 €  
30.01.2023  959,00 €    Rate 
30.01.2023 959,00 € 833,99 € 125,01 € 105.554,13 €  
28.02.2023 959,00 € 834,97 € 124,03 € 104.719,16 €  
30.03.2023 959,00 € 835,95 € 123,05 € 103.883,21 €  
30.04.2023 959,00 € 836,94 € 122,06 € 103.046,27 €  
30.05.2023 959,00 € 837,92 € 121,08 € 102.208,35 €  
30.06.2023 959,00 € 838,91 € 120,09 € 101.369,44 €  
30.07.2023 959,00 € 839,89 € 119,11 € 100.529,55 €  
30.08.2023 959,00 € 840,88 € 118,12 € 99.688,67 €  
30.09.2023 959,00 € 841,87 € 117,13 € 98.846,80 €  
30.10.2023 959,00 € 842,86 € 116,14 € 98.003,94 €  
30.11.2023 959,00 € 843,85 € 115,15 € 97.160,09 €  
30.12.2023 959,00 € 844,84 € 114,16 € 96.315,25 €  
30.01.2024 959,00 € 845,83 € 113,17 € 95.469,42 €  
28.02.2024 959,00 € 846,82 € 112,18 € 94.622,60 €  
30.03.2024 959,00 € 847,82 € 111,18 € 93.774,78 €  
30.04.2024 959,00 € 848,81 € 110,19 € 92.925,97 €  
30.05.2024 959,00 € 849,81 € 109,19 € 92.076,16 €  
30.06.2024 959,00 € 850,81 € 108,19 € 91.225,35 €  
30.07.2024 959,00 € 851,81 € 107,19 € 90.373,54 €  
30.08.2024 959,00 € 852,81 € 106,19 € 89.520,73 €  
30.09.2024 959,00 € 853,81 € 105,19 € 88.666,92 €  
30.10.2024 959,00 € 854,82 € 104,18 € 87.812,10 €  
30.11.2024 959,00 € 855,82 € 103,18 € 86.956,28 €  
30.12.2024 959,00 € 856,83 € 102,17 € 86.099,45 €  
30.01.2025 959,00 € 857,83 € 101,17 € 85.241,62 €  
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28.02.2025 959,00 € 858,84 € 100,16 € 84.382,78 €  
30.03.2025 959,00 € 859,85 € 99,15 € 83.522,93 €  
30.04.2025 959,00 € 860,86 € 98,14 € 82.662,07 €  
30.05.2025 959,00 € 861,87 € 97,13 € 81.800,20 €  
30.06.2025 959,00 € 862,88 € 96,12 € 80.937,32 €  
30.07.2025 959,00 € 863,90 € 95,10 € 80.073,42 €  
30.08.2025 959,00 € 864,91 € 94,09 € 79.208,51 €  
30.09.2025 959,00 € 865,93 € 93,07 € 78.342,58 €  
30.10.2025 959,00 € 866,95 € 92,05 € 77.475,63 €  
30.11.2025 959,00 € 867,97 € 91,03 € 76.607,66 €  
30.12.2025 959,00 € 868,99 € 90,01 € 75.738,67 €  
30.01.2026 959,00 € 870,01 € 88,99 € 74.868,66 €  
28.02.2026 959,00 € 871,03 € 87,87 € 73.997,63 €  
30.03.2026 959,00 € 872,05 € 86,95 € 73.125,58 €  
30.04.2026 959,00 € 873,08 € 85,92 € 72.252,50 €  
30.05.2026 959,00 € 874,10 € 84,90 € 71.387,40 €  
30.06.2026 959,00 € 875,13 € 83,87 € 70.503,27 €  
30.07.2026 959,00 € 876,16 € 82,84 € 69.627,11 €  
30.08.2026 959,00 € 877,19 € 81,81 € 68.749,92 €  
30.09.2026 959,00 € 878,22 € 80,78 € 67.871,70 €  
30.10.2026 959,00 € 879,25 € 79,75 € 66.992,45 €  
30.11.2026 959,00 € 880,28 € 78,72 € 66.112,17 €  
30.12.2026 959,00 € 881,32 € 77,68 € 65.230,85 €  
30.01.2027 959,00 € 882,35 € 76,65 € 64.348,50 €  
28.02.2027 959,00 € 883,39 € 75,61 € 63.465,11 €  
30.03.2027 959,00 € 884,43 € 74,57 € 62.580,68 €  
30.04.2027 959,00 € 885,47 € 73,53 € 61.695,21 €  
30.05.2027 959,00 € 886,51 € 72,49 € 60.808,70 €  
30.06.2027 959,00 € 887,55 € 71,45 € 59.921,15 €  
30.07.2027 959,00 € 888,59 € 70,41 € 59.032,56 €  
30.08.2027 959,00 € 889,64 € 69,36 € 58.142,92 €  
30.09.2027 959,00 € 890,68 € 68,32 € 57.252,24 €  
30.10.2027 959,00 € 891,73 € 67,27 € 56.360,51 €  
30.11.2027 959,00 € 892,78 € 66,22 € 55.467,73 €  
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30.12.2027 959,00 € 893,83 € 65,17 € 54.573,90 €  
30.01.2028 959,00 € 894,88 € 64,12 € 53.679,02 €  
28.02.2028 959,00 € 895,93 € 63,07 € 52.783,09 €  
30.03.2028 959,00 € 896,98 € 62,02 € 51.886,11 €  
30.04.2028 959,00 € 898,03 € 60,97 € 50.988,08 €  
30.05.2028 959,00 € 899,09 € 59,91 € 50.088,99 €  
30.06.2028 959,00 € 900,15 € 58,85 € 49.188,84 €  
30.07.2028 959,00 € 901,20 € 57,80 € 48.287,64 €  
30.08.2028 959,00 € 902,26 € 56,74 € 47.385,38 €  
30.09.2028 959,00 € 903,32 € 55,68 € 46.482,06 €  
30.10.2028 959,00 € 904,38 € 54,62 € 45.577,68 €  
30.11.2028 959,00 € 905,45 € 53,55 € 44.672,23 €  
30.12.2028 959,00 € 906,51 € 52,49 € 43.765,72 €  
30.01.2029 959,00 € 907,58 € 51,42 € 42.858,14 €  
28.02.2029 959,00 € 908,64 € 50,36 € 41.949,50 €  
30.03.2029 959,00 € 909,71 € 49,29 € 41.039,79 €  
30.04.2029 959,00 € 910,78 € 48,22 € 40.129,01 €  
30.05.2029 959,00 € 911,85 € 47,15 € 39.217,16 €  
30.06.2029 959,00 € 912,92 € 46,08 € 38.304,24 €  
30.07.2029 959,00 € 913,99 € 45,01 € 37.390,25 €  
30.08.2029 959,00 € 915,07 € 43,93 € 36.475,18 €  
30.09.2029 959,00 € 916,14 € 42,86 € 35.559,04 €  
30.10.2029 959,00 € 917,22 € 41,78 € 34.641,82 €  
30.11.2029 959,00 € 918,30 € 40,70 € 33.723,52 €  
30.12.2029 959,00 € 919,37 € 39,63 € 32.804,15 €  
30.01.2030 959,00 € 920,46 € 38,54 € 31.883,69 €  
28.02.2030 959,00 € 921,54 € 37,46 € 30.962,15 €  
30.03.2030 959,00 € 922,62 € 36,38 € 30.039,53 €  
30.04.2030 959,00 € 923,70 € 35,30 € 29.115,83 €  
30.05.2030 959,00 € 924,79 € 34,21 € 28.191,04 €  
30.06.2030 959,00 € 925,88 € 33,12 € 27.265,16 €  
30.07.2030 959,00 € 926,96 € 32,04 € 26.338,20 €  
30.08.2030 959,00 € 928,05 € 30,95 € 25.410,15 €  
30.09.2030 959,00 € 929,14 € 29,86 € 24.481,01 €  
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30.10.2030 959,00 € 930,23 € 28,77 € 23.550,78 €  
30.11.2030 959,00 € 931,33 € 27,67 € 22.619,45 €  
30.12.2030 959,00 € 932,42 € 26,58 € 21.687,03 €  
30.01.2031 959,00 € 933,52 € 25,48 € 20.753,51 €  
28.02.2031 959,00 € 934,61 € 24,39 € 19.818,90 €  
30.03.2031 959,00 € 935,71 € 23,29 € 18.883,19 €  
30.04.2031 959,00 € 936,81 € 22,19 € 17.946,38 €  
30.05.2031 959,00 € 937,91 € 21,09 € 10.008,47 €  
30.06.2031 959,00 € 939,02 € 19,98 € 16.069,45 €  
30.07.2031 959,00 € 940,12 € 18,88 € 15.129,22 €  
30.08.2031 959,00 € 941,22 € 17,78 € 14.188,11 €  
30.09.2031 959,00 € 942,33 € 16,67 € 13.245,78 €  
30.10.2031 959,00 € 943,44 € 15,56 € 12.302,34 €  
30.11.2031 959,00 € 944,54 € 14,46 € 11.357,80 €  
30.12.2031 959,00 € 945,65 € 13,35 € 10.412,15 €  
30.01.2032 959,00 € 946,77 € 12,23 € 9.465,38 €  
28.02.2032 959,00 € 947,88 € 11,12 € 8.517,50 €  
30.03.2032 959,00 € 948,99 € 10,01 € 7.568,51 €  
30.04.2032 959,00 € 950,11 € 8,89 € 6.618,40 €  
30.05.2032 959,00 € 951,22 € 7,78 € 5.667,18 €  
30.05.2032     Sollzinsbindungsfrist 
01.06.2032 959,00 €  1,410%  beispielhafter neuer Sollzinssatz 

01.06.2032 959,00 € 952,34 € 6,66 € 4.714,84 €  
30.07.2032 959,00 € 953,46 € 5,54 € 3.761,38 €  
30.08.2032 959,00 € 954,58 € 4,42 € 2.806,80 €  
30.09.2032 959,00 € 955,70 € 3,30 € 1.851,10 €  
30.10.2032 959,00 € 956,82 € 2,18 € 894,28 €  
30.11.2032 895,33 € 894,28 € 1,05 € 0,00 €  
30.11.2032 114.057,33 € 106.388,12 € 7.669,21 €  Summenzeile 
  119 Zahlungen   Anzahl der Zahlungen 
 



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 
Haushaltsplan 2023

Art der Rücklagen
Stand zu Beginn des laufenden 
Haushaltsjahres (2022) in Euro

voraussichtlicher Stand zu 
Beginn des Haushaltsjahres 
(2023) in Euro

1. Rücklagen
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz 676.725,37 676.725,37

1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 € 0,00 €

1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen 
Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) 0,00 € 0,00 €

2. Sonderrücklagen
2.2 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig 
werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan 
erwirtschaftet werden 0,00 € 0,00 €

2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 
Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die 
Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde 0,00 € 0,00 €

2.4 für übertragbare Aufwendungsermächtigungen 0,00 € 0,00 €

2.5 für Sonstiges 0,00 € 0,00 €

Anlage zum Haushalt 2023 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen



Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

2024 2025 2026
Investitionen und zu bilanzierende 

Investitionsfördermaßnahmen

1 2 3 4 5 6 7 9

02910.00000 Erwerb/Verkauf von Grund und 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
= Saldo 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

09610.40011 Projekt Widerherstellung
der Bewirtschaftung PP Pegelturm
Auszahlungen 12.899,40 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.899,40
Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
=Saldo -12.899,40 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.899,40

09610.40025 Projekt 
Umbau Pegelturm
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
=Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                
Gesamtauszahlungen 
Gesamteinzahlungendem Haushaltsjahr folgenden Jahres

Euro

Ergebnis 
2021 2022 Ansatz 2023

Ansatz
Verpflichtungs-
ermächtigungen

Zweckverband Goitzsche, Anlage Haushalt 2023 - Investitionsplan 
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Stellenübersicht Haushaltsjahr 2023 (Stand 16.12.2022) 
 
 
A:  Beamte 
 Der Zweckverband Goitzsche beschäftigt keine Beamten. 
 
B: Arbeitnehmer 
 
 

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe 
 

Anzahl der Stellen 
des Haushaltsjahres 

2022 
 

(Planjahr) 

Anzahl der 
Stellen 

des Vorjahres 

Anzahl der tatsächlich 
besetzten Stellen 

am 30.06. des laufenden 
Haushaltsjahres 2022 

Erläuterungen 

1 2 3 4 5 6 
 

Verbands- 
geschäftsführerin 

 
EG 12 

 
 

 
1 VbE 

 
1 VbE 

 
1 VbE 

 
Geschäftsstelle 
Zweckverband 
1 Beschäftigte 
Vollzeitbeschäftigte 

 
 

kaufmännische 
Sachbearbeiterin 

 
 

EG 7 

 
 

0,75 VbE 

 
 

0 VbE 

 
 

0,75 VbE 

 
Geschäftsstelle 
Zweckverband 
1 Arbeitnehmer 0,75 
Teilzeitbeschäftigte 
Mischarbeitsplatz 

 
Technischer Mitarbeiter 

 
EG 4 

 
 

 
0,75 VbE 

 
0,75 VbE 

 
0,75 VbE 

 
Bauhof Zweckverband 
1 Arbeitnehmer  
im Außendienst 
Mischarbeitsplatz 
Teilzeitbeschäftigter 



 
 

 

Seite 2 von 2 

 

 
Technischer Mitarbeiter 

 
 
 
 

  
EG 3 
 

 
0,75 VbE 

 

 
0,75 VbE 

 
0,75 VbE 

 
Bauhof Zweckverband 
1 Arbeitnehmer 
im Außendienst 
Mischarbeitsplatz 
Teilzeitbeschäftigter 

Summe 
 

 4 4 4  
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